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Text 

§ 8 

Sicherheitsvorkehrungen 

(1) Schüler sowie Lehrer und sonstige Bedienstete der Schule und des Schülerheimes sind verpflichtet, 
besondere Ereignisse, die die Sicherheit gefährden, unverzüglich dem Schulleiter zu melden. 

(2) In der Schule und im Schülerheim sind jene Maßnahmen festzulegen, die erforderlich sind, um im 
Katastrophenfall eine Gefährdung der Schüler möglichst zu verhindern. Entsprechende Übungen für den 
Ernstfall sind jährlich mindestens einmal durchzuführen. 


